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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
„Besonderen Bestimmungen“ dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht
lichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf
sichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwe
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsicht
lichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
Braunschweig, nicht geprüfte Ubersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf
sichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die Herstellung und Anwendung
von nichttragenden, raumabschließenden Trennwandkonstruktionen, die bei einseitiger
Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90, Benennung (Kurzbezeich
nung) F 30-A / F 90-A bzw. F 30-AB / F 90-AB (bei Einbau eines Revisionsöffnungsverschlus
ses gemäß Abschnitt 2.3.7.2 bzw. bei Anordnung eines „Knauf Dichtungsbandes“ gemäß Ab
schnitt 2.2.1 bzw. 2.3.1), nach DIN 41 02-2: 1977-09) angehören.

1.1.2 Die nichttragenden, raumabschließenden Trennwandkonstruktionen bestehen im Wesentli
chen aus einer Metallständerunterkonstruktion, einer beidseitigen Beplankung aus „Knauf
Feuerschutzplatten‘, „Knauf Bauplatten“ bzw. „Knauf Diamant-Platten“ und ggf. einer Däm
mung. Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeine htlichen Prüfzeugnis zu
entnehmen.

) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte und undar Verweisng yfegungen aus anderen Pub
likationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die fl.Q*>uf Seite 23 aufgeführt. Bei
datierten Verweisungen müssen spätere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser diesem allgemeinen bauauf
sichtlichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Pub
likationen.
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1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstruktion muss von Rohdecke zu Roh-
decke spannen und ist entsprechend Abschnitt 2.2.5 bzw. entsprechend Abschnitt 2.3.5 zu
befestigen.

Werden raumabschließende Wände z.B. an Unterdecken befestigt oder auf Doppelböden ge
stellt, so ist die Feuerwiderstandsklasse durch Prüfungen nachzuweisen.

1 .2.2 Die aussteifenden und unterstützenden Bauteile müssen in ihrer aussteifenden und unterstüt
zenden Wirkung mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie der Gegen
stand nach Abschnitt 1.1.

1 .2.3 Die nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstruktion darf mit einer beliebigen
Wandbreite hergestellt werden. Die zulässige Wandhöhe ist aus brandschutztechnischer Sicht
begrenzt (siehe Abschnitt 2.2.2 bzw. Abschnitt 2.3.2). Durch die Vorgaben von DIN 4103-
1:1984-07 für den Nachweis der Biegegrenztragfähigkeit gegenüber statischer Belastung für
den Einbaubereich 1 (Linienlast 0,5 kN/m) und den Einbaubereich 2 (Linienlast 1 kN/m) sowie
unter stoßartiger Belastung (weicher bzw. harter Stoß) können sich geringere Wandhöhen er
geben. Die geringere Wandhöhe ist maßgebend.

1.2.4 Durch übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu d = 0,5 mm Dicke wird die Feuerwider
standsdauer nicht beeinträchtigt.

Zusätzliche Bekleidungen (Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen), z.B. Putz oder Ver
blendungen, sind erlaubt. Bei der Verwendung von brennbaren Baustoffen sind gegebenen
falls jedoch bauaufsichtliche Anforderungen einzuhalten.

1 .2.5 Folien und Bahnen innerhalb der Konstruktion, auch aus brennbaren Baustoffen, mit einer
Dicke d 0,5 mm beeinflussen die angegebene Feuerwiderstandsklasse — Benennung des
Gegenstandes nach Abschnitt 1 .1 nicht.

1 .2.6 Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen usw. dürfen nicht unmittelbar gegenüberliegend
eingebaut werden. Im Ubrigen dürfen derartige Dosen an jeder beliebigen Stelle angeordnet
werden. Die Ausführung muss gemäß Abschnitt 2.2.7 bzw. gemäß Abschnitt 2.3.7.1 erfolgen.

1 .2.7 In Wandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 90 dürfen einseitig Revisionsöffnungs
verschlüsse gemäß Abschnitt 2.3.7 als Bestandteil von Sanitäreinrichtungen eingebaut wer
den.

1.2.8 Durch die Beplankungen / Bekleidungen des Gegenstandes nach Abschnitt 1.1 dürfen ein
zelne elektrische Leitungen geführt werden, wenn der verbleibende freie Lochquerschnitt mit
Gipsmörtel oder einem ähnlich brandschutztechnisch wirksamen, nichtbrennbaren Material in
Bekleidungs-/ Beplankungsdicke verschlossen wird.

1 .2.9 Für die Durchführung von Rohrleitungen, gebündelten elektrischen Leitungen, Installationska
nälen, Kabelkanälen oder Lüftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwi
derstandsklasse durch Prüfungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z.B.
im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer allgemei
nen Bauartgenehmigung oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, erforder
1 ich.

1.2.10 Wenn in raumabschließenden Wandkonstruktionen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse
Verglasungen, Feuerschutzabschlüsse oder Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen mit bestimmter Feuerwiderstandsklas t werden sollen, ist die
Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Wandk 1 on db Prüfungen nachzu
weisen. Es sind weitere Eignungsnachweise, z.B. im R e Ert einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung oder einer allgemeinen B rforderlich.
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1.2.11 Aus den für die Bauart gültigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Sonderbauvor
schriften, Normen oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er
leichterungen ergeben.

1.2.12 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin
gen.

1.2.13 Aufgrund der Erklärung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (ins
besondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklärt der Antragsteller, dass - sofern für den Handel und das lnverkehrbringen oder
die Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen
Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

2 Bestimmungen für die Bauart

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Anga
ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benennung
und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

Bauproduktl
ggf. Verwendbarkeitsnachweis

„Knauf Bauplatten

Typ GKB nach DIN 18180 und
Typ D nach DIN EN 520

„Knauf Feuerschutzplatten

Typ GKF bzw. GKFI nach DIN 18180 und
Typ DF bzw. DFH2IR nach DIN EN 520

„Knauf Diamant-Platten
Typ GKFI nach DIN 18180 und
Typ DFH2IR nach DIN EN 520

„Knauf Stahlblechprofile
(UW- bzw. CW-Profile gemäß DIN 18182-1
bzw. DIN EN 14195)

Mineralwolle (MW) Typ
„Knauf Insulation
Feuerschutz-Dämmplatte DPF-30
Wärmedämmstoff nach DIN EN 13162
gemäß LE Nr. R4238IPCPR
der Knauf Insulation GmbH, Simbach am Inn
(Steinwolle, Schmelzpunkt 1000°C nach
DIN 41 02-1 7)

Verwendete Abkürzung:
LE Leistungserklärung

Dicke
(Nenn
maß)
[mm]

Rohdichte Bauaufsichtliche
(Nennwert) Benennung

[kglm3] nach VV TB

nichtbrennbar

nichtbrennbar

n ichtbren n bar

nichtbrennbar
0,6

bzw.
0,7
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte - Fortsetzung

Bauproduktl
ggf. Verwendbarkeitsnachweis

Mineralwolle (MW) Typ
„Knauf Insulation
Feuerschutz- Dämmplatte DPF-40

Wärmedämmstoff nach DIN EN 13162
gemäß LE Nr. R4238KPCPR
der Knauf Insulation GmbH, Simbach am Inn
(Steinwolle, Schmelzpunkt 100000 nach
DIN 41 02-1 7)

Mineralwolle (MW) Typ
„Brandschutz-Platte Protect BSP 50

Wärmedämmstoff nach DIN EN 13162
gemäß LE Nr. Protect Hochbau-003
der SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG,
Ludwigshafen
(Steinwolle, Schmelzpunkt 1000°C nach
DIN 4102 17)

Mineralwolle (MW) Typ
„Brandschutz-Platte Protect BSP 30

Wärmedämmstoff nach DIN EN 13162
gemäß LE Nr. Protect Hochbau-003
der SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG,
Ludwigshafen
(Steinwolle, Schmelzpunkt 1000°C nach
DIN 41 02-1 7)

Mineralwolle (MW) Typ
‚SONOROCK

Wärmedämmstoff nach DIN EN 13162
gemäß LE Nr. DE1 2022041 701
der Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG,
Gladbeck
(Steinwolle, Schmelzpunkt 1000°C nach
DIN 41 02-1 7)

Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle

(MW) nach DIN EN 131 62:201 5-04
gemäß entsprechender LE
(Glaswolle, Schmelzpunkt <1000°C nach
DIN 41 02-1 7)

„Knauf PE-Dichtungsband“

„Knauf Fugenspachtel
nach DIN EN 13963

Verwendete Abkürzung:
LE = Leistungserklärung

Dicke
(Nenn
maß)
[mm]

Rohdichte Bauaufsichtliche
(Nennwert) Benennung

[kglm3] nach BRL

nichtbrennbar

nichtbrennbar

nichtbrennbar

nichtbrennbar

nichtbrennbar

mindestens normalent
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Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte Übereinstimmung/Kon
formität nach Tabelle 1 muss für die Anwendung gewährleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt.

2.2 Bestimmungen für die Ausführung der nichttragenden, raumabschließenden
Trennwandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 30

Die Trennwandkonstruktionen müssen entsprechend den nachfolgenden Abschnitten und den
Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ausgeführt werden.

2.2.1 Unterkonstruktion

Die Decken- bzw. Bodenanschlussprofile und die Metallständer müssen nach den Angaben
von DIN 18 182-1 bzw. DIN EN 14 195 ausgeführt werden. Die Decken- bzw. Bodenan
schlussprofile müssen aus „Knauf-UW-Profilen 50x40x06 bestehen, in die „Knauf-CW‘-Pro
file 50x50x06 im Abstand von a 625 mm eingestellt werden.

Die Trennwände dürfen wahlweise auch mit Doppelständern ausgeführt werden. Das Doppel
ständerwerk aus „Knauf-CW“-Profilen 50x50x06 darf aus getrennten Metallständern oder
aus zug- und druckfest miteinander verbundenen parallelen Metallständern ausgeführt wer
den. Hinsichtlich der Ausführung der Doppelständer sind die Angaben gemäß DIN 18183-1:
2008-01 einzuhalten.

2.2.2 Beplankung/Befestigung

Die Metallständerkonstruktion ist beidseitig mit 1 x 12,5 mm dicken „Knauf Feuerschutzplat
ten“ (Gipsplatten Typ GKF nach DIN 18180 und Typ DF nach DIN EN 520) zu beplanken.

Wahlweise darf die Metallständerkonstruktion beidseitig mit 2 x 9,5 mm dicken bzw. mit
1 x 18 mm dicken „Knauf Gipsplatten“ (Gipsplatten Typ GKB nach DIN 18180 bzw. Typ D
nach DIN EN 520) beplankt werden.

Die maximalen Abmessungen der vg. Gipsplatten dürfen b x h = 3000 mm x 1250 mm nicht
überschreiten.

Die Gipsplatten sind mit Schnellbauschrauben nach DIN 18182 Typ „TN“ (Eindringtiefe in die
0W- Profile mindestens t = 12 mm) im Abstand von a 250 mm an den CW- Profilen zu be
festigen.

Die senkrechten Fugen der Gipsplatten müssen auf den 0W- Ständern gestoßen werden.

Horizontale Fugen der Gipsplatten sind um mindestens a = 1000 mm
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Bei Trennwandkonstruktionen ohne innere Dämmung sind die horizontalen Fugen der Gips-
platten mit „Knauf-CW“-Profilen 50x50x06 zu hinterlegen (sog. Stoßhinterlegung). Die von
Ständer zu Ständer verlaufende Stoßhinterlegung ist stets mittig anzuordnen, d.h. sie über
deckt die Horizontal-Fuge ober- und unterhalb um das gleiche Maß. Die Stoßhinterlegung ist
mit der Beplankung über mindestens 4 Stück Schnellbauschrauben nach DIN 18182-2 und
DIN EN 14566 0 3,5 mm x 25 mm (Eindringtiefe in die Stoßhinterlegung mindestens
t = 10 mm) zu verschrauben, wobei der Abstand der vg. Schnellbauschrauben maximal
a = 250 mm betragen darf. Bei zweilagig beplankten Trennwänden ist lediglich die unmittelbar
an der an Unterkonstruktion liegende Beplankung mit der Stoßhinterlegung zu verschrauben.

2.2.3 Fugenausbildung

Die Fugen der äußeren Plattenbeplankung sind mit „Knauf Fugenspachtel“ zu verspachteln.

Bei zweilagig beplankten Trennwandkonstruktionen sind die Fugen der 1. Plattenlage mit
„Knauf Fugenspachtel“ zu verfüllen.

Die Fugen zwischen der Beplankung und dem angrenzenden Bauteil sind in Beplankungsdi
cke vollständig dicht mit „Knauf Fugenspachtel“ zu verfüllen.

2.2.4 Dämmung

In Abhängigkeit von den Vorgaben der nachfolgenden Tabelle 2 ist ggf. zwischen den „Knauf
CW“-Profilen ein d 40 mm dicker Wärmedämmstoff aus Mineralwolle nach DIN EN 13162
mit einem Schmelzpunkt 1000°C nach DIN 41 02-17 (sog. Steinwolle)

— Typ „Knauf Insulation Feuerschutz- Dämmplatte DPF-30“ bzw.

— Typ „Brandschutz-Platte Protect BSP 50“

bzw. ein d 50 mm dicker Wärmedämmstoff aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 mit einem
Schmelzpunkt< 1000°C nach DIN 41 02-17 (sog. Glaswolle) anzuordnen.

Die Dämmung ist durch strammes Einpassen zwischen den Ständern zu sichern. Die Fugen
zwischen den Dämmplatten müssen dicht sein.

Die wichtigsten konstruktiven Randbedingungen der
Trennwandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 30 Iitir nd‘oIgenden Ta
belle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2 siehe Seite 8.
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„Knauf
Feuerschutz-
platten“

Steinwolle
(Wärmedämmstoffe

aus Mineraiwolle
nach DIN EN 13162

mit einem
Schmelzunkt

1000°C nach DIN
4102-17):

—,‚Knauf Insulation
Feuerschutz-Dämm
platte DPF-30“

d 60 mm
p 30 kg/m3

bzw.

—„Brandschutz-Platte
Protect BSP 30‘

d 40 mm
p 30 kg/mT

Glaswolle
(Wärmedämmstoffe

aus Mineralwolle
nach DIN EN 13162

mit einem
Schmelzunkt

<1000°C nach DIN
4102-17)

d 50 mm

Tabelle 2: Nichttragende, raumabschließende Trennwände der Feuerwiderstandsklasse E22
Zusammenstellung der wichtigsten Kennwerte

Unterkonstruktion aus Beplankung Schnellbau- Zul. Dämmung
Beplankung „Knauf Profilen, Typ... schrauben nach DIN Wand-

Typ 18182 Typ „TN“ hohe

Decke und Ständer Maße Ab- in m Dicke /
Boden mm stand Rohdichte

mm

1 x 12,5 mm 3,5 x 25
„Knauf
Feuerschutz-
platten

„Knauf Bau-
platten“

„Knauf
Feuerschutz-
platten“

„Knauf Bau-
platten“

5,0 ohne

uw
50/40

t 0,6 mm

CW 50/50
t 0,6 mm,
a 625 mm

3,5 x 25
(1. Lage)

2x9,5mm und
3,5 x 35

(2. Lage)

lxl8mm 3,5x35

1x12,Smm 3,5x25

3,5 x 25
(1. Lage)

2x9,5mm und
3,5 x 35

(2. Lage)

lxl8mm 3,5x35

1x12,5mm 3,5x25

3,5x25
(1. Lage)

2x9,5mm und
3,5 x 35

(2. Lage)

250 5,0

„Knauf Bau-
platten“

3,1

1 x 18 mm 3,5 x 35 4 p 10 kg/mT
g •4

-
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2.2.5 Anschlüsse an umgebende Bauteile

2.2.5.1 Feste Anschlüsse

Im Decken- und im Fußbodenanschluss sowie im seitlichen Anschlussbereich sind die „Knauf
UW“-Profile bzw. die „Knauf-CW‘-Profile mit für den Untergrund geeigneten Befestigungsmittel
z.B.

— mit „Knauf Drehstiftdübeln K6/35“ (Kunststoffd übel 0 6 mm, 1 = 35 mm, mit Stahl-

schraube, 1 42 mm) bei Ausführung von Wandkonstruktionen ohne innere Däm
mung bzw. mit einer inneren Dämmung aus Steinwolle gemäß Tabelle 2 zu diesem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis bzw.

— mit „Knauf Drehstiftdübeln K6145“ (Kunststoffdübel 0 6 mm, 1 = 50 mm, mit Stahl-

schraube, 1 62 mm) bei Ausführung von Wandkonstruktionen mit einer inneren
Dämmung aus Glaswolle gemäß Tabelle 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis

jeweils in einem Abstand von a 1000 mm an den Massivbauteilen kraftschlüssig zu befesti
gen.

Wahlweise dürfen Befestigungen an anschließende Stahlbetonkonstruktionen (Festigkeits
klasse 0 20/25) mit Hilti-Nägeln (Befestigungsabstand a 300 mm, Verankerungstiefe
hnom 12 mm bzw. hnom 14 mm) gemäß den Anlagen 11 bis 13 zu diesem allgemeinen bau
aufsichtlichen Prüfzeugnis erfolgen, wobei die konstruktiven Herstellerangaben (z.B. Hilti
Handbuch für Direktbefestigung) einzuhalten sind.

Alternativ dürfen Dübel aus Stahl (z. B. Stahlschrauben / Stahldübel, Nagelanker) M6 bzw.
0 6 mm (Spannungsquerschnittsfläche jeweils 20,1 mm2) verwendet werden, die für den
Untergrund sowie die Anwendung geeignet sind und die den Angaben gültiger allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, bzw. einer
europäisch technischen Zulassung (ETA) bzw. einer europäisch technischen Bewertung (ETA)
entsprechen.

Sofern die Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuerwiderstands
dauer der Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss an Stahlbeton Befestigungsmittel aus
Stahl der Mindestgröße M8 mit der doppelten Setztiefe (z.B. 2het) - mindestens jedoch 6 cm
tief — und einer maximalen rechnerische Zugbelastung je Dübel von 500 N (vgl. DIN 41 02-4:
2016-05, Abschnitt 11 .2.6.3) einzubauen. Die effektive Setztiefe (hef) ist der gültigen Zulassung
bzw. Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf die Dübel kann als zentrische Zugbean
spruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination (Schrägzugbeanspruchung)
aus beiden aufgebracht werden.

Alternativ dürfen Dübel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine
Prüfung und Beurteilung über die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsdauer durch eine an
erkannte Prüfstelle erbracht wurde.

Dübel sind entsprechend den technischen Unterlagen (z. B. Montagerichtlinien) und gemäß
den Vorgaben der Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen.

In jedem Fall muss die Eignung der Dübel für den jeweiligen Uni
auch für den kalten Einbauzustand zulässig und nachgewiesen
kalten Einbauzustand gelten uneingeschränkt weiter.
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Feste verspachtelte Anschlüsse an angrenzenden Massivbauteilen sind dicht auszuführen
(siehe Anlagen 1 und 2). Als Dichtungsstreifen sind Randstreifen aus Mineralwolle (Steinwolle,
nichtbrennbar, Schmelzpunkt 100000 nach DIN 41 02-1 7) bzw. nichtbrennbare Dichtungs
bänder, p 120 kg/m3 anzuordnen. Die vg. Dichtungsstreifen müssen eine Ausgangsdicke
von d 12 mm aufweisen und sind im Einbauzustand auf d 5 mm komprimiert einzubauen.
Wahlweise darf als Dichtungsstreifen ein bis zu d = 5 mm dickes „Knauf PE-Dichtungsband“
angeordnet werden.

Die vg. Dichtungsstreifen sind durch Verspachtelung der Beplankung in ganzer Beplankungs
dicke oder durch die Beplankung abzudecken.

Die Trennwandkonstruktionen dürfen an bekleidete Stahlbauteile angeschlossen werden, die
eine Feuerwiderstandsklasse aufweisen, die eine Stufe höher ist als die der Trennwandkon
struktion (d. h. F 60 bei F 30-Trennwänden). Für die bekleideten Stahlbauteile muss ein bau
aufsichtlicher Nachweis (DIN 4102-4 oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) vor
liegen. Der Anschluss muss mit geeigneten Befestigungsmittel erfolgen, die mindestens die
o. g. Spannungsquerschnittsflächen aufweisen. Die Abstände dieser Befestigungsmittel darf
a 1000 mm nicht überschreiten.

2.2.5.2 Gleitende Anschlüsse

Trennwandkonstruktionen gemäß Tabelle 2 mit einer Dämmung aus Mineralwolle (Steinwolle)
mit einem Schmelzpunkt 10000 0 dürfen auch mit einem gleitenden Anschluss an die an
grenzenden Massivbauteile ausgeführt werden, sofern die Fuge a 20 mm beträgt. Zur Be
festigung der Wandkonstruktionen sind 3 Plattenstreifen an den angrenzenden Massivbau
teil zu befestigen. Die Beplankung muss entsprechend a 20 mm unterhalb des Massivbau
teils enden. Die Ausführung muss entsprechend DIN 4102-4: 2016-05, Abschnitt 10.2.5 (7),
Bild 10.5 (linke Abbildung), erfolgen.

2.2.5.3 Fußbodenanschluss mit zurückspringender Beplankung

Trennwandkonstruktionen gemäß Tabelle 2 mit einer Dämmung aus
Schmelzpunkt 10000 0 (Steinwolle) und einer zweilagigen mit er
zurückspringenden Beplankung ausgeführt werden. Die Ausführunn esp(r d
DIN 4102-4: 2016-05, Abschnitt 10.2.5 (6), Bild 10.4, erfolgen.

2.2.5.4 Dehnfugen
*

Trennwandkonstruktionen gemäß Tabelle 2 mit einer Dämmung aus Mineralwolle mit einem
Schmelzpunkt 1000‘ 0 (Steinwolle) dürfen auch mit Dehnfugen mit einer Breite von
a 20 mm ausgeführt werden. Die Ausführung muss entsprechend DIN 4102-4: 2016-05, Ab
schnitt 10.2.2 (5), Bild 10.1 erfolgen.

2.2.&5 T-Stöße von Wandkonstruktionen mit zweilagiger Beplankung

Trennwandkonstruktionen gemäß Tabelle 2 mit einer Dämmung aus Mineralwolle mit einem
Schmelzpunkt 10000 0 (Steinwolle) und einer zweilagigen Beplankung dürfen auch mit T
Stößen ausgeführt werden. Die Ausführung muss entsprechend DIN 4102-4: 2016-05, Ab
schnitt 10.2.5 (4), Bild 10.3 (linke Abbildung), erfolgen.
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2.2.6 Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen

In Wandkonstruktion mit einer inneren Dämmung dürfen sog. ELT-Dosen (Steckdosen, Schal
terdosen, Verteilerdosen usw.) eingebaut werden.

Der Einbau der vg. ELT-Dosen ist in den nachfolgend beschrieben Varianten auszuführen.

Variante 1 — Wandkonstruktionen mit einer Dämmung aus Steinwolle gemäß Tabelle 2

Die Öffnung für den Einbau der ELT-Dose ist in entsprechender Größe in die Beplankung zu
schneiden und die ELT-Dose passgenau in die Offnung einzubauen, wobei verbleibende
Spalte zwischen der Offnungslaibung und der ELT-Dose vollständig dicht mit „Knauf Fugen
spachtel“ zu verschließen sind.

Variante 2 — Wandkonstruktionen mit einer Dämmung aus Glaswolle gemäß Tabelle 2

Im Bereich der ELT-Dose ist die vorhandene Glaswolle- Isolierung durch eine Mineralwolle
Dämmung „Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40‘, p 40 kg/m3, auszutauschen
(s. Anlage 11), deren Dicke nahezu der Stegbreite der Ständerprofile entspricht. Die Breite der
mittig im Bereich der ELT-Dose angeordneten „Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte
DPF-40“ entspricht dem Ständerabstand, wobei die vg. Steinwolle-Dämmung mit Ubermaß
stramm sitzend einzubauen ist.

Die vg. Hinterlegung ist durch ein horizontal verlaufendes „Knauf-UW-Profil (Stegbreite ent
spricht der Stegbreite der „Knauf-CW“-Profile) zu unterstützen. Die beiden freien Enden des
vg. Unterstützungsprofils sind jeweils stumpf an das jeweilige Ständerprofil zu stoßen, einzu
schneiden, abzuwinkeln und mit den Ständerprofilen mittels Crimper- . binden.

Die ELT-Dose ist passgenau in die vorhandene Öffnung einzubau Spalte
zwischen der Offnungslaibung und der ELT-Dose sind vollstän t ugen
spachtel“ zu verschließen.

2.3 Bestimmungen für die Ausführung der nichttragenden, rauiii “ enden
Trennwandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 90

Die Trennwandkonstruktionen müssen entsprechend den nachfolgenden Abschnitten und den
Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ausgeführt werden.

2.3.1 Unterkonstruktion

Die Decken- bzw. Bodenanschlussprofile und die Metallständer müssen nach den Angaben
von DIN 18 182-1 bzw. DIN EN 14 195 ausgeführt werden. Die Decken- bzw. Bodenan
schlussprofile müssen

— aus „Knauf-UW‘-Profilen 50x40x06 bestehen, in die „Knauf-CW“-Profile 50x50x06
im Abstand von a 625 mm eingestellt werden (Trennwandkonstruktionen mit einer
Höhe von H 5,0 m),

— aus „Knauf-UW-Profilen 75x40x06 bestehen, in die „Knauf-CW‘-Profile 75x50x06
im Abstand von a 625 mm eingestellt werden (Trennwandkonstruktionen mit einer
Höhe von 5,0 m < H 5,6 m),

bzw.

— aus „Knauf-UW-Profilen 100x40x07 bestehen, in die „Knauf-CW“-Profile
100x50x06 im Abstand von a 625 mm eingestellt werden (Trennwandkonstruktio

nen mit einer Höhe von 5,6 m < H 9,0 m).
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Die „Knauf-CW“-Profile dürfen mit einem Stoß ausgeführt werden. Je Ständer ist max. ein
Profilstoß zulässig. Die Profile sind jeweils mit einer Uberlappung von ü 750 mm (,‚Knauf
CW“-Profile 50x50x06 und 75x50x06) bzw. von ü 1000 mm („Knauf-CW‘-Profile

1 00x50x06) auszuführen und je Flansch mit mindestens 3 Blechtreibschrauben LN 3,5 mm
x 9 mm, a 450 mm, zu verbinden. Die Stöße sind alternierend in der oberen bzw. unteren
Wandhälfte anzuordnen.

Die Trennwände dürfen wahlweise auch mit Doppelständern ausgeführt werden. Das Doppel
ständerwerk aus „Knauf-CW‘-Profilen 50x50x06, 75x50x06 bzw. 1 00x50x06 darf aus ge
trennten Metallständern oder aus zug- und druckfest miteinander verbundenen parallelen Me
tallständern ausgeführt werden. Hinsichtlich der Ausführung der Doppelständer sind die An
gaben gemäß DIN 18183-1: 2008-01 einzuhalten.

2.3.2 Beplankung/Befestigung

Die Metallständerkonstruktion ist beidseitig mit 2 x 12,5 mm (Trennwandkonstruktionen mit
einer Höhe von H 7,0 m) bzw. 3 x 12,5 mm (Trennwandkonstruktionen mit einer Höhe von
7,0 m < H 9,0 m) dicken „Knauf Feuerschutzplatten“ (Gipsplatten Typ GKF nach DIN 18180
und Typ DF nach DIN EN 520) zu beplanken.

Trennwandkonstruktionen mit einer Höhe von H 5,0 m dürfen wahlweise beidseitig mit
2 x 12,5 mm dicken „Knauf Diamant-Platten“ (Gipsplatten Typ GKFI nach DIN 18180 und Typ
DFH2IR nach DIN EN 520) beplankt werden.

Die maximalen Abmessungen der vg. Gipsplatten dürfen b x h = 3000 mm x 1250 mm nicht
überschreiten.

Die „Knauf Feuerschutzplatten“ sind mit Schnellbauschrauben nach DIN 18182 Typ „TN“ (Ein
dringtiefe in die 0W- Profile mindestens t = 10 mm) an den „Knauf CW‘- Profilen zu befestigen,
wobei die Mindestabstände gemäß der Tabelle 3 bzw. 4 zu diesem allgemeinen bauaufsicht
lichen Prüfzeugnis einzuhalten sind.

Die 1. Plattenlage (innere Plattenlage) der „Knauf Diamant-Platten“ ist mit „Knauf Diamant-
schrauben XTN 3,5 mm x 23 mm (Schnellbauschrauben mit Nagelspitze und selbstschnei
dendem Spezialgewinde), a 250 mm, an den „Knauf CW“-Profilen zu befestigen. Die „Knauf
Diamant-Platten“ der 2. Plattenlage (äußere Plattenlage) sind mit 22 mm langen Stahldraht-
klammern zu befestigen. Der vertikale Abstand der Stahldrahtklammern muss a 80 mm be
tragen, wobei pro Platte jeweils drei vertikale Klammerreihen anzuordnen sind (eine Klammer-
reihe in Plattenmitte und die beiden anderen Klammerreihen jeweils in einem Abstand von

a 40 mm vom Plattenrand, d.h. unmittelbar neben den „Knauf 0W‘- Profilen).

Die senkrechten Fugen der Gipsplatten müssen auf den 0W- Ständern gestoßen werden.

Horizontale Fugen der Gipsplatten sind um mindestens a = 500 mm zu versetzen.

Bei Trennwandkonstruktionen ohne innere Dämmung mit einer Beplankung aus 2 x 12,5 mm
dicken „Knauf Feuerschutzplatten“ in Verbindung mit einem Metallständerwerk aus „Knauf
UW‘-Profilen 50x40x06 und „Knauf-CW‘-Profilen 50x50x06 sind die horizontalen Fugen beider
Beplankungslagen mit „Knauf-CW“-Profilen 50x50x06 bzw. wahlweise mit „Knauf-UW“-Pro
filen 50x40x06 zu hinterlegen (sog. Stoßhinterlegung). Die vo.rLStänder zu Ständer verlau
fende Stoßhinterlegung ist stets mittig anzuordnen, d.i die Horizontal-Fuge
ober- und unterhalb um das gleiche Maß.
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Die Stoßhinterlegung ist mit beiden Beplankungslagen über jeweils mindestens 2 Stück
Schnellbauschrauben nach DIN 18182-2 und DIN EN 14566 (Eindringtiefe in die Stoßhinter
legung jeweils mindestens t = 10 mm) je Beplankungslage zu verschrauben, wobei der Ab
stand der vg. Schnellbauschrauben maximal a = 250 mm (innere, d.h. unmittelbar an der an
Unterkonstruktion liegende Beplankung) sowie maximal a = 750 mm (äußere Beplankungs
lage) betragen darf.

2.3.3 Fugenausbildung

Die Fugenstöße der äußeren Plattenbeplankung sind mit „Knauf Fugenspachtel“ (Fugen
spachtel nach DIN EN 13963) zu verspachteln. Die Fugen der unteren (inneren) Plattenlagen
sind mit „Knauf Fugenspachtel“ zu verfüllen.

Die Fugen zwischen der Beplankung und dem angrenzenden Bauteil sind in Beplankungsdi
cke vollständig dicht mit „Knauf Fugenspachtel“ zu verfüllen.

2.3.4 Dämmung

In Abhängigkeit von den Vorgaben der nachfolgenden Tabelle 4 ist ggf. zwischen den „Knauf
CW“-Profilen ein Wärmedämmstoff aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 mit einem Schmelz
punkt 1000°C nach DIN 41 02-17 (sog. Steinwolle)

— Typ „Knauf Insulation Feuerschutz- Dämmplatte DPF-30‘,

— Typ „Brandschutz-Platte Protect BSP 50‘ bzw.

- Typ „SONOROCK“

bzw. ein Wärmedämmstoff aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 mit einem Schmelzpunkt
< 1000°C nach DIN 41 02-17 (sog. Glaswolle) anzuordnen.

Die Dämmung ist durch strammes Einpassen zwischen den Ständern zu sichern. Die Fugen
zwischen den Dämmplatten müssen dicht sein.

Die wichtigsten konstruktiven Randbedingungen der nichttragende hließenden
Trennwandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 90 sind in n Tabel
len 3 und 4 zusammengefasst.

Tabelle 3 und 4 siehe Seite 14 und 15.
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Tabelle 3: Nichttragende, raumabschließende Trennwände der Feuerwiderstandsklasse F90
Zusammenstellung der wichtigsten Kennwerte - Trennwände ohne innere Dämmung

Beplankung Unterkonstruktion aus Beplankung Schnellbau- Zul. Dämmung

Typ „Knauf Profilen, Typ... schrauben nach DIN Wand-

18182 Typ „TN höhe

Decke und Ständer Maße Abstand in m Dicke /
Boden mm mm Rohdichte

UW 0W 50/50
50/40 t0,6mm,

t0,6mm a625mm 5,0
(Wand mit (Wand mit

horizontalen horizontalen
Stoßprofilen) Stoßprofilen)

3,5x25 750
(1. Lage) (1. Lage)

2x12,5mm und und
UW 0W 75/50

75/40 t 0,6 mm, 35 x 35 250 5,6
t 0,6 mm a 625 mm (2. Lage) (2. Lage)

„Knauf
Feuerschutz- UW 0W 100/50 ohne
platten 100/40 t0,6mm, 7,0

t0,6mm a625mm

3,5x25 750
(1. Lage) (1. Lage)

und und
UW 0W 100/50

100/40 t 0,6 mm, 3 x 12,5 mm X 35 500 9,0
t 0,6 mm a 625 mm (2. Lage) (2. Lage)

und und

3,5x55 250
(3. Lage) (3. Lage)

„Knauf
Diamant

250schrau
benXTN (1. Lage)

3,5 x 23

UW 0W 50/50
„Knauf Dia 50/40 t 0,6 mm, 2 x 12,5 mm und und 5,0 ohne
mant-Platten“

t0,6mm a625mm

Stahl- 80
draht- (2. Lage:
klam- 3-reihig,
mern, s. Abs.

I=22mm 2.3.2)
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Tabelle 4: Nichttragende, raumabschließende Trennwände der Feuerwiderstandsklasse E...2
Zusammenstellung der wichtigsten Kennwerte — Trennwände mit innerer Dämmung

Beplankung Unterkonstruktion aus Beplankung Schnellbau- Zul. Dämmung
Typ „Knauf Profilen, Typ... schrauben nach DIN Wand-

18182 Typ „TN° hohe

Decke und Ständer Maße Abstand in m Dicke /
Boden mm mm Rohdichte

Glaswolle

3,5 25 <750 (Mineralwolle nach
DIN EN 13162 mit eiUW 0W 50/50 (1. Lage) (1. Lage)

nem Schmelzunkt50/40 t 0,6 mm, 2 x 12,5 mm und und 50 <100000 nach DINt0,6mm a625mm 3,5x35 250 4102-17)
(2. Lage) (2. Lage) d 40 mm

__________ ____________ ______________ _________ _________ ______

p 10 kg/m3

Steinwolle
(Mineralwolle nach

DIN EN 13162 mit ei
750 nem Schmelzunkt

UW 0W 50/50 (1. Lage) 1000°C nach DIN
50/40 t0,6mm, und 4102-17):
0,6 mm a 625 mm 250 —,‚Knauf Insulation

(2. Lage) Feuerschutz-Dämm
3,5 x 25 platte DPF-30°

(1.Lage) d4Omm
‚Knauf 2 x 12,5 mm Und 5,0 p 30 kg/m3Feuerschutz-
platten“ 35 x 35 Steinwolle(2. Lage)

(Mineralwolle nach
500 DIN EN 13162 mit ei

UW 0W 75/50 (1. Lage) nem Schmelzunkt
75/40 t 0,6 mm, und 1000°C nach DIN

4102-17):t0,6mm a625mm 250
(2. Lage) .-0ISOVER BSP 50“

d 60 mm

________ __________ ___________ _______ _______ _____

p6Okg/m3

Steinwolle
(Mineralwolle nach

3,5x25 750 DIN EN 13162 mit ei
UW 0W 100/50 (1. Lage) (1. Lage) nem Schmelzunkt

100/40 t 0,6 mm, 2 x 12,5 mm und und 7,0 1000°C nach DIN
4102-17):0,6 mm a 625 mm 3,5 x 35 250

(2. Lage) (2. Lage) „SONOROCK“

d 80 mm

______________ __________ ____________ ______________ _________ _________

p 30 kg/m3

2.3.5 Anschlüsse an umgebende Bauteile )
2.3.5.1 Feste Anschlüsse

Im Decken- und im Fußbodenanschluss sowie im seitlichen Anschlussbereich sind die „Knauf
UW°-Profile bzw. die „Knauf-CW‘-Profile in Abhängigkeit der Wandhöhe, der verwendeten Be
plankung und der inneren Dämmung mit den in der nachfolgenden Tabelle 5 aufgeführten
Befestigungsmitteln zu befestigen.
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Tabelle 5: Nichttragende, raumabschließende Trennwände der Feuerwiderstaridsklasse F90
Zu verwendende Befestigungsmittel

Dämmung Befestigungsmittel
Wandhöhe Beplankung

in m aus „Knauf Dicke/Rohdichte Typ Abstand
untereinander

Feuerschutz- „Knauf Drehstiftdübel
platten K6135‘

(Wand mit ohne (Kunststoffdübel 0 6 mm,
horizontalen 1 = 35 mm, mit Stahlschraube,
Stoßprofilen) 1 42 mm)

Diamant
Hartgips- ohne
platten

Glaswolle (Mineraiwolle nach
DIN EN 13162, SchmelzunktFeuerschutz
< 1000°C nach DIN 4102-1 7)

H 5,0 platten a 1000 mm
d 50 mm, p 10 kg/m3 „Knauf Drehstiftdübel

K6/45“
Steinwolle (Mineralwolle nach (Kunststoffdübel 0 6 mm,
DIN EN 13162, Schmelzunkt 1 = 50 mm, mit Stahlschraube,

1000°C nach DIN 4102-1 7): 1 62 mm)

„Knauf Insulation Feuerschutz-

Feuerschutz- Dämmplatte DPF-30“

platten d 40 mm, p 30 kg/m3>

bzw.

„Brandschutz-Platte Protect
BSP 50“

d 60 mm,_p 60 kg/m3

„Knauf Drehstiftdü bei

Feuerschutz- K6135“
5,0 < H 5,6 ohne (Kunststoffdübel 0 6 mm, a 500 mmplatten 1 = 35 mm, mit Stahischraube,

1 42 mm)

„Hilti HUS3-P 6“
Feuerschutz- (Schraubanker mit Flachkopf,

ohne a 500 mmplatten Bohr-Ø 6 mm,
Setztiefe 55 mm)

5,6 < H 7,0 Steinwolle (Mineralwolle nach
seibstschneidendeDIN EN 13162, Schmelzunkt

Feuerschutz- 1000°C nach DIN 41 02-1 7): Betonschraube
a 1000 mmplatten 0 6,3 mmx 70 mm„SONOROCK“

(vorgebohrt)
d 80 mm,_p 30 kg/m3

„Knauf Ankernagel 6x35“
Feuerschutz- (Einschlaganker aus Stahl,

7,0<H9,0 ohne a1000mmplatten Bohr-ø 6 mm,
Verankerungstiefe 30 mm)

Bei Trennwandkonstruktionen die gemäß der vorstehenden Tabelle 5 mit
dübel K6/35“ befestigt werden, dürfen Befestigungen an anschließende Stahl

onen (Festigkeitsklasse C 20/25) mit Hilti-Nägeln (Befestigungsabstand a

kerungstiefe hnom 12 mm bzw. hnom 14 mm) gemäß den Anlagen 11
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis erfolgen, wobei die konstrukth
(z.B. Hilti-Handbuch für Direktbefestigung) einzuhalten sind.

„Knauf Drehstift
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Alternativ dürfen Dübel aus Stahl (z. B. Stahlschrauben / Stahldübel, Nagelanker) M6 bzw.
0 6 mm (Spannungsquerschnittsfläche jeweils 20,1 mm2) verwendet werden, die für den
Untergrund sowie die Anwendung geeignet sind und die den Angaben gültiger allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, bzw. einer
europäisch technischen Zulassung (ETA) bzw. einer europäisch technischen Bewertung (ETA)
entsprechen.

Sofern die Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuerwiderstands
dauer der Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss an Stahlbeton Befestigungsmittel aus
Stahl der Mindestgröße M8 mit der doppelten Setztiefe (z.B. 2hef) - mindestens jedoch 6 cm
tief — und einer maximalen rechnerische Zugbelastung je Dübel von 500 N (vgl. DIN 41 02-4:
2016-05, Abschnitt 11 .2.6.3) einzubauen. Die effektive Setztiefe (hef) ist der gültigen Zulassung
bzw. Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf die Dübel kann als zentrische Zugbean
spruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination (Schrägzugbeanspruchung)
aus beiden aufgebracht werden.

Alternativ dürfen Dübel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine
Prüfung und Beurteilung über die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsdauer durch eine an
erkannte Prüfstelle erbracht wurde.

Dübel sind entsprechend den technischen Unterlagen (z. B. Montagerichtlinien) und gemäß
den Vorgaben der Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen.

In jedem Fall muss die Eignung der Dübel für den jeweiligen Untergrund und die Anwendung
auch für den kalten Einbauzustand zulässig und nachgewiesen sein (Vorgaben für den kalten
Einbauzustand gelten uneingeschränkt weiter) und es sind in Abhängigkeit der Wandhöhe,
der verwendeten Beplankung und der inneren Dämmung die entsprechenden in der Tabelle 5
aufgeführten maximal zulässigen Befestigungsabstände einzuhalten.

Feste verspachtelte Anschlüsse an angrenzenden Massivbauteilen sind dicht auszuführen
(siehe Anlagen 1 und 2). Als Dichtungsstreifen sind Randstreifen aus Mineralwolle (Steinwolle,
nichtbrennbar, Schmelzpunkt 1000°C nach DIN 41 02-17) bzw. nichtbrennbare Dichtungs
bänder, p 120 kg/m3 anzuordnen. Die vg. Dichtungsstreifen müssen eine Ausgangsdicke
von d 12 mm aufweisen und sind im Einbauzustand auf d 5 mm komprimiert einzubauen.
Wahlweise darf als Dichtungsstreifen ein bis zu d = 5 mm dickes „Knauf PE-Dichtungsband“
angeordnet werden.

Die vg. Dichtungsstreifen sind durch Verspachtelung der Beplankung in ganzer Beplankungs
dicke oder durch die Beplankung abzudecken.

Die Trennwandkonstruktionen dürfen an bekleidete Stahlbauteile angeschlossen werden, die
eine Feuerwiderstandsklasse aufweisen, die eine Stufe höher ist als die der Trennwandkon
struktion (d. h. F 120 bei F 90-Trennwänden). Für die bekleideten Stahlbauteile muss ein bau
aufsichtlicher Nachweis (DIN 41 02-4 oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) vor
liegen. Der Anschluss muss mit geeigneten Befestigungsmittel erfol en, die mindestens die
o. g. Spannungsquerschnittsflächen aufweisen. Die Abstände tigungsmittel dür
fen die o. g. Abstände nicht überschreiten.
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2.3.5.2 Gleitende Anschlüsse

Trennwandkonstruktionen mit einer Dämmu ng aus Steinwolle

Trennwandkonstruktionen gemäß Tabelle 4 mit einer Dämmung aus Mineralwolle (Steinwolle)
mit einem Schmelzpunkt 10000 C dürfen auch mit einem gleitenden Anschluss an die an
grenzenden Massivbauteile ausgeführt werden, sofern die Fuge a 20 mm beträgt. Zur Be
festigung der Wandkonstruktionen sind 3 Plattenstreifen an den angrenzenden Massivbau
teil zu befestigen. Die Beplankung muss entsprechend a 20 mm unterhalb des Massivbau
teils enden. Die Ausführung muss entsprechend DIN 4102-4: 2016-05, Abschnitt 10.2.5 (7),
Bild 10.5 (linke Abbildung), erfolgen.

Trennwandkonstruktionen mit einer Dämmung aus Glaswolle

Trennwandkonstruktionen gemäß Tabelle 4 mit einer Dämmung aus Mineralwolle (Glaswolle)
mit einem Schmelzpunkt < 10000 C dürfen mit einem gleitenden Anschluss an die angrenzen
den Massivbauteile ausgeführt werden, wobei die Fuge a 40 mm betragen darf. Vorrauset
zung hierfür ist, dass der gleitende Anschluss entsprechend den in der Anlage 14 zu diesem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführten Randbedingungen ausgeführt wird.

2.3.5.3 Fußbodenanschluss mit zurückspringender Beplankung

Trennwandkonstruktionen gemäß Tabelle 4 mit einer Dämmung aus Mineralwolle mit einem
Schmelzpunkt 1000 C (Steinwolle) dürfen auch mit einer zurückspringenden Beplankung
ausgeführt werden. Die Ausführung muss entsprechend DIN 4102-4: 2016-05, Ab
schnitt 10.2.5 (6), Bild 10.4, erfolgen.

2.3.5.4 Dehnfugen

Trennwandkonstruktionen gemäß Tabelle 4 mit einer Dämmung aus Mineralwolle mit einem
Schmelzpunkt 1000 C (Steinwolle) dürfen auch mit Dehnfugen mit einer Breite von
a 20 mm ausgeführt werden. Die Ausführung muss entsprechend DIN 4102-4:2016-05, Ab
schnitt 10.2.2 (5), Bild 10.1 erfolgen.

2.3.5.5 T-Stöße von Wandkonstruktionen

Trennwandkonstruktionen gemäß Tabelle 4 mit einer Dämmung aus Mineraiwolle mit einem
Schmelzpunkt 1000“ C (Steinwolle) und einer zweilagigen Beplankung dürfen auch mit T
Stößen ausgeführt werden. Die Ausführung muss entsprechend DIN 4102-4: 2016-05, Ab
schnitt 10.2.5 (4), Bild 10.3 (linke Abbildung), erfolgen.

2.3.5.6 Eckausbildungen

Trennwandkonstruktionen gemäß Tabelle 3 mit einer 2 x 12,5 mm dicken Beplankung aus
„Knauf Feuerschutzplatten“ und einer Höhe H 5,0 m dürfen — auf ihren Grundriss bezogen —

Eckausbildungen erhalten, sofern der eingeschlossene Winkel 90° und < 180°beträgt und
die Eckausbildungen entsprechend den in der Anlage 3 zu diesem allgemeinen bauaufsichtli
chen Prüfzeugnis aufgeführten Randbedingungen ausgeführt werden.

2.3.6 Einbauten

2.3.6.1 Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen 4 ‘4
In Wandkonstruktion mit einer inneren Dämmung dürfen sog. ELT-Do haI
terdosen, Verteilerdosen usw.) eingebaut werden. II (J.

Der Einbau der vg ELT-Dosen st in den nachfolgend beschrieben Vanus
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Variante 1 — Wandkonstruktionen gemäß Tabelle 4 mit einer Dämmung aus Steinwolle

Die Öffnung für den Einbau der ELT-Dose ist in entsprechender Größe in die Beplankung zu
schneiden und die ELT-Dose passgenau in die Offnung einzubauen, wobei verbleibende
Spalte zwischen der Offnungslaibung und der ELT-Dose vollständig dicht mit „Knauf Fugen
spachtel“ zu verschließen sind.

Variante 2 — Wandkonstruktionen ohne innere Dämmung gemäß Tabelle 3 bzw. mit einer
Dämmung aus Glaswolle gemäß Tabelle 4— Hinterlegung aus Steinwolle

Im Bereich der ELT-Dose ist als Hinterlegung eine Mineraiwolle-Dämmung „Knauf lnsulation
Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40‘, p 40 kglm3, anzuordnen (s. Anlage 11), dessen Dicke
nahezu der Stegbreite der Ständerprofile entspricht. Die Breite der mittig im Bereich der ELT
Dose angeordneten „Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40“ entspricht dem Stän
derabstand, wobei die vg. Steinwolle-Dämmung mit Ubermaß stramm sitzend einzubauen ist.

Die vg. Hinterlegung ist mit Gips an der gegenüber der ELT-Dose liegenden Beplankung zu
befestigen oder durch ein horizontal verlaufendes „Knauf-UW-Profil (Stegbreite entspricht der
Stegbreite der „Knauf-CW‘-Profile) zu unterstützen. Die beiden freien Enden des vg. Unter
stützungsprofils sind jeweils stumpf an das jeweilige Ständerprofil zu stoßen, einzuschneiden,
abzuwinkeln und mit den Ständerprofilen mittels Crimper-Zange zu verbinden.

Zur Aufnahme der ELT-Dose ist in die Beplankung eine passgenaue Öffnung zu sägen, die
Öffnung mit „Knauf Fugenspachtel“ auszufüllen und die ELT-Dose in das so entstandene Gips-
bett zu drücken. Verbleibende Spalte zwischen der Offnungslaibung und der ELT-Dose sind
vollständig dicht mit „Knauf Fugenspachtel“ zu verschließen.

Variante 3— Wandkonstruktionen ohne innere Dämmung gemäß Tabelle 3 bzw. mit einer
Dämmung aus Glaswolle gemäß Tabelle 4— Kasten-Rahmen

Im Bereich der einzubauenden ELT-Dose ist im Wandhohlraum ein vierseitig umlaufender
Rahmen aus b 40 mm breiten und 2 x12,5 mm dicken „Knauf Feuerschutzplatten“ anzuord
nen, der in jeder Ecke mit einer Gips-in-Gips-Schraube mit der Beplankung der Wand ver
schraubt wird, so dass der vg. „GKF-Rahmen“ über mindestens 4 Gips-in-Gips-Schrauben in
seiner Lage fixiert ist. Zudem sind die beiden „Knauf Feuerschutzplatten“ vollflächig mit Gips-
mörtel zu verkleben.

Auf den so hergestellten „GKF-Rahmen“ ist eine Abdeckung aus zwei jeweils d = 12,5 mm
dicken „Knauf Feuerschutzplatten“ anzuordnen, wobei die „Knauf Feuerschutzplatten“ unter
einander sowie mit dem vg. „GKF-Rahmen“ vollflächig mit Gipsmörtel zu verkleben sind. Die
Abdeckung schließt bündig mit den Außenkanten des Rahmens ab, so dass die einzubauende
ELT-Dose innerhalb der Wand vollständig eingehaust ist.

Zur Aufnahme der ELT-Dose ist in die Beplankung dei sgenaue Öffnung zu
sägen, die innere Einhausung mit „Knauf Fugenspach die ELT-Dose in das
so entstandene Gipsbett zu drücken. Verbleibende Si rnungslaibung und
der ELT-Dose sind vollständig dicht mit „Knauf FI ßen.

Variante 4— Wandkonstruktionen ohne innere Dämi 3 bzw. mit einer
Dämmung aus Glaswolle gemäß Tabelle 4— Abde

Die Variante 4 besteht aus einer h = 1000 mm hohen Abdeckung aus 2 x 12,5 mm dicken
„Knauf Feuerschutzplatten“ die an der gegenüber der ELT-Dose liegenden Wand-Beplankung

mit Gips-in-Gips-Schrauben 0 5,5 mm x 38 mm, a 500 mm (Abstand vertikal und horizon
tal), befestigt wird und deren Breite dem lichten Abstand der Ständerprofile entspricht.
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Die vg. Abdeckung ist durch ein horizontal verlaufendes „Knauf-UW‘-Profil (Stegbreite ent
spricht der Stegbreite der „Knauf-CW“-Profile) zu unterstützen. Die beiden freien Enden des
vg. Unterstützungsprofils sind jeweils stumpf an das jeweilige Ständerprofil zu stoßen, einzu
schneiden, abzuwinkeln und mit den Ständerprofilen mittels Crimper-Zange zu verbinden.
Wird die ELT-Dose im unteren Wandbereich in einer Höhe von H 500 mm angeordnet kann
die Abdeckung direkt auf den Boden gestellt werden, d.h. auf die Anordnung des vg. UW
Unterstützungsprofile kann verzichtet werden.

Zur Aufnahme der ELT-Dose ist in die Beplankung eine passgenaue Öffnung zu sägen, die
ELT-Dose in die Offnung zu führen und verbleibende Spalte zwischen der Offnungslaibung
und der ELT-Dose vollständig dicht mit „Knauf Fugenspachtel“ zu verschließen.

2.3.6.2 Revisionsöffnungsverschlüsse

Allgemeines

In Wandkonstruktionen mit einer Dämmung aus Steinwolle gemäß Tabelle 4 dürfen Revisi
onsöffnungsverschlüsse „REVO BS 90 Wand“ mit den maximalen lichten Offnungen von b x h
= 200 mm x 200 mm eingebaut werden.

Zum Einbau der Revisionsklappen ist die Beplankung auszusparen. Zwischen den Ständern
der Wandkonstruktion sind horizontal Knauf UW-Profilriegel 50-06 anzuordnen, sodass um-
laufend um den Revisionsverschluss Knauf-CW- bzw. Knauf-UW-Profile vorhanden sind. Die
Knauf-UW-Profilriegel sind kraftschlüssig mit den Ständern der Wandkonstruktion zu verbin
den.

Der Revisionsöffnungsverschluss besteht aus einem festen Aluminlum-Rahmenteil und einem
heraus schwenkbaren Innendeckel, der mit werksseitig montierten 2 x 12,5 mm dicken GKF
Feuerschutzplatten versehen ist. Beide Rahmenteile sind auf der Rückseite durch Flachstahl
winkel verstärkt, die auf der Verschlussseite als Kombination aus Eckverbinder und Verschluss
ausgebildet sind. Die Scharnierseite ist als Kombination aus Eckverbinder, Scharnier und In
nendeckelzentrierung ausgebildet. Die Klappe wird durch kombinierte KNAUF-Alutop Ver
schluss- und Scharniersysteme in geschlossenem Zustand gehalten. Zwischen Außenrahmen
und Innendeckel befindet sich eine Lippendichtung aus EPDM. Zusätzlich darf die Revisions
klappe mit einem Profil- oder Rundzylinderschloss oder einer Vierkantverriegelung ausgerüs
tet werden.

Rahmen- und Deckelaufbau

Die Revisionsklappe muss aus einem Doppeirahmen aus Aluminium bestehen. Der äußere L
Profilrahmen (Abmessungen 25 mm x 28 mm x 1,75 mm) ist in den Eckbereichen mit Blech-
winkeln, Abmessungen ca. 74 mm x 74 mm x 22 mm x 1,25 mm verstärkt. Der vg. Außenrah
men wird umlaufend mit Schnellbauschrauben nach DIN 18182 Typ „TB“ mit einem Nenn
durchmesser von d = 3,5 mm und einer Nennlänge von 1 (Beplankungsdicke + 10 mm) an
der angrenzenden Wandfläche verschraubt. Dabei sind mindestens 2 Stück der vg. Schnell
bauschrauben je Rahmenseite zu verwenden, wobei der Abstand der Schnellbauschrauben
untereinander maximal a = 100 mm beträgt. Zudem sind die an die Revisionsklappe grenzen
den Wechseiprofile mit Schnellbauschrauben nach DIN 18182 Typ „TN“ 3,5 x 25 mm (1.
Plattenlage) sowie Typ „TN“ 3,5 x 35 mm (2. Plattenl in einem Abstand von a
250 mm — jedoch mindestens 2 Schnellbauschraub . ite und Plattenlage — zu
befestigen.
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Der zum Innendeckel gehörende Aluminium L-Profilrahmen, Abmessungen 25 mm x 28 mm
x 1,75 mm ist in den Eckbereichen mit Blechwinkeln, Abmessungen ca. 65 mm x 65 mm x
22 mm x 1,25 mm verstärkt. In den Innendeckelrahmen sind zwei jeweils d = 12,5 mm dicke
GKF-Feuerschutzplatten eingelegt. Die Befestigung der GKF-Feuerschutzplatten erfolgt durch
Verklebung sowie durch insgesamt 4 Stück Schnellbauschrauben nach DIN 18182 Typ »TN“
mit den Abmessungen 3,5 x 35 mm, von denen jeweils 2 Stück im Bereich der jeweiligen Fang-
sicherung des Innendeckels angeordnet sind. An der Offnungsseite der Revisionsklappe wei
sen die Eckwinkel der Revisionsklappe Halterungen für die Stahlfedern des Verschluss- und
Ausdrückmechanismus auf. Auf der Scharnierseite sind die Eckwinkel als kombinierte Schar
nierhaken mit zusätzlichen Zentrierstanzungen ausgebildet.

Die Revisionsöffnungsverschlüsse dürfen nicht unmittelbar gegenüberliegend eingebaut wer
den.

Es dürfen nur die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis beschriebenen Revi
sionsöffnungsverschlüsse Typ „REVO BS 90 Wand“ mit entsprechender Kennzeichnung ein
gebaut werden.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau und zum Einbau der Revisionsöffnungsver
schlüsse Typ „REVQ BS 90 Wand“ können den Anlagen 8 und 9 zu diesem allgemeinen bau
aufsichtlichen Prüfzeugnis entnommen werden.

3 Übereinstimmungsnachweis

Der Anwender der Bauart hat zu bestätigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt wurde und die hierbei verwen
deten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
entsprechen (Muster für diese Ubereinstimmungserklärung siehe Seite 24).

4 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach Abschnitt
1.1 gültigen technischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüberhinausgehen
den Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, zu erfolgen

5 Bestimmungen für die Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen
stand nach 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten des Austauschs
beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzus, -4\?ø)ilien sowie der
Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforder,j4 aIIg,einen bauauf
sichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen. (; 3z!

6 Rechtsgrundlage
\‚iJ>/

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund rf9 der Niedersächsi
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Anderung der Niedersächsischen Bauordnung vom
12. September2ol8(Nds. GVBI. Nr. 12/2018, S. 190-196) in Verbindung mitder Verwaltungs
vorschrift Technische Baubestimmungen (W TB) gemäß RdErl. d. MU vom 21.01.2019 (Nds.
MBI. Nr. 3/2019, S. 169-217) erteilt. In den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer
sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.
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7 Rechtsbehelfsbelehrung

.MPA
IBM TU BRAUNSCHWEIG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

•‘

Dipl.-Ing. Chritian Rabbe
SachbearbeiterPrüfstelle

Verzeichnis der mitgeltenden siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

.MPA
I BMb Tu BRAUNSCHWEIG

DIN 4102-1:1998-05:

DIN 41 02-2:1977-09:

DIN 41 02-4:2016-05:

DIN 4102-17:1990-12:

DIN 41 03-1 :2015-06:

DIN 18 180:2014-09:

DIN 18 181:2008-10:

DIN 18182-1:2015-11:

DIN 18 182-2:2010-02:

DIN 18 183-1:2009-05:

DIN EN 520:2009-12:

DIN EN 13 162:2015-04:

DIN EN 13 963:2014-09:

DIN EN 141 95:2015-03:

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, An
forderungen und Prüfungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anfor
derungen und Prüfungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstel
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbau
teile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mine
ralfaser-Dämmstoffen — Begriffe, Anforderungen, Prüfung

Nichttragende innere Trennwände — Teil 1: Anforderungen und Nach
weise

Gipsplatten — Arten und Anforderung

Gipsplatten im Hochbau — Verarbeitung

Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten — Teil 1: Profile aus Stahl
blech

Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten — Teil 2: Schnellbau
schrauben, Klammern und Nägel

Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkon
struktionen — Teil 1: Beplankung und Gipsplatten

Gipsplatten- Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle (MW) — Spezifikation

Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An
forderungen und Prüfverfahren

MetaII-Unterkonstruktionsbautele für Gipsplatten-Systeme - Begriffe,
Anforderungen und Prüfverfahren

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB), veröf
fentlicht im Niedersächsischen MinisterialbIai.4iwiIs gültiger Runder
lass des Ministeriums für Umwelt, Ei limaschutz Nie
dersachsen)G
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Muster für

.MPA
I BMb TU BRAUNSCHWEIG

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Trennwandkonstruktion hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebäude:

— Datum der Herstellung:

— Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90

Hiermit wird bestätigt, dass die Trennwandkonstruktion hinsichtlich aller Einzelheiten fach
gerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf
zeugnisses Nr. P-331 01563107-MPA BS der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braun
schweig, vom 13.03.2020 hergestellt und eingebaut wurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses *)

— eigener Kontrollen
*)

— entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

*)

Ü bereinstimmungserklärung

Ort, Datum

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die
zuhändigen.)

)rde aus-

) Nichtzutreffendes streiChen
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—

Dichtungsmaterial gemäß Abschnitt

/ 2.2.1 bzw. 2.3.1
Befestigungsmittel gemäß
Abschnitt 2.2.5.1 bzw. 2.3.5,1

Knauf Profil 50x50x0,6

— Dämmschicht gemäß

L Abschnitt 2.2.4 bzw. 2.3.4

Knauf Platten
— Knauf Fugenspachtel

Schnellbauschraube
Knauf Profil 50x50x0,6

Knauf UW-Profil 50x40x0,6

Knauf Fugenspachtel
Schnellbauschraube

Dämmschicht gemäß
Abschnitt 2.2.4 bzw. 2.3.4

Maße in mm

Ständerachsabstand
625 t

-o

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstruktion
der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 nach DIN 41 02-2:1977-09

Anlage 1 zum

abP Nr.:
P-331 0/563/07-MPA BS

Horizontaischnitte
vom 13.03.2020
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Knauf UW-Profll

Knauf Profil

t

Knauf Fugenspachtel
Dichtungsmaterial gemäß
Abschnitt 2.2.1 bzw 2.3.1

Befestigungsmittel gemäß
Abschnitt 2.2.5.1 bzw. 2.35.1

— Dämmschicht gemäß
Abschnitt 22.4 bzw 2.3.4

Schnellbauschraube
Knauf Fugenspachtel

Knauf Platten

Knauf Profil 50x50x0,6

Knauf UW-Profil 50x40x0,6

Schnellbauschraube

Knauf Fugenspachtel

Maße in mm

j

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstrukti‘n!!
der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 nach DIN 41 02-2:1977-09

Vertikaischnitte

* 7Anlage 2 zum

abP Nr.:
P-331 0/563/07-MPA BS

vom 13.03.2020
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2x 12,5 mm Knauf
Feuerschutzplatte GKF

Knauf Profil

Knauf UW-Profil
2x 12,5 mm Knauf

Feuerschutzplatte GKF

Knauf Schnellbauschraube TN 3,5x35,
a 250 mm, zur Verschraubung der
Knauf CW-Profile im Eckbereich

Knauf Schnellbauschrauben
1 Lage: TN 3,5x25, a 750 mm
2. Lage: TN 3,5x35, a 250 mm

— Knauf Fugenspachtel
— Schnellbauschraube
— Knauf UW-Profil

.

1.)

E

u,
C1
Co

VI

Knauf Flexibles Eckenprofil 100/06

Knauf Fugenspachtel

Kantenschutzprofil *

Knauf Schnellbauschrauben
1. Lage: TN 3,5x25, a 750 mm
2. Lage: TN 3,5x35, a 250 mm

Knauf Profil

Knauf Flexibles Eckenprofil

Knauf Fugenspachtel

Knauf Profil

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstrukti
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 41 02-2:1977-09

Maße in mm

lage 3 zum

abP Nr.:
P-331 0/563/07-MPA BS

Eckausbildungen
vom 13.03.2020
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SteinwoHe-Dämmschicht gemäß
Abschnitt 22.4 bzw. 2.3.4

Elektro-Dose

Gipsspachtel in
Beplankungsdicke Gipsplatten

Variante 1 gemäß Abschnitt 2.2.7 (F30-Wände) bzw.
Abschnitt 2.3.7.1 (F90-Wände)

Variante 3 gemäß Abschnitt 2.3.7.1 (F90-Wände)

• .

tU

Lfl

tU.

Mit Gipsmörtel
verkleben

Gipsplatten
in Beplankungsdicke umhausen

Elektro-Dose

Rahmen gemäß
Tiefe der Dose

4 Gips-in-Gips -

Schrauben

Re in mm

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstrukti
der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 nach DIN 4102-2:1

Einbau von ELT-Dosen — Variante 1 und 3
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Variante 4 gemäß Abschnitt 2.3.7.1 (F90-Wände)

Längsschnitt

Gips-in-Gips-Schraube

Elektro-Dose

Knauf Plattenstreifen = Beplankungsdicke und 2x 12,5 mm

Schnellbauschraube

Knauf UW-Profil

Knauf Fugenspachtel

Horizontaischnitt
Knauf Platten

Schnellbauschrauber r Knauf Profil

L
1_ Knauf Fugenspachtel

Knauf UW-Profil

Knauf Profil

— Gips-in-Gips-Schraube oder
mit Gipsmörtel aufkleben

‘II!HT j

1 iii 1 LE
— Knauf Plattenstreifen = Beplankungsdicke und 2x 12,5 mm

L Elektro-Dose

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstrui
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 41 02-2:1977

Maße in mm

Einbau von ELT-Dosen — Variante 4
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Variante 2 gemäß Abschnitt 2.2.7 (F30-Wände) bzw.
Abschnitt 2.3.7.1 (F90-Wände)

Längsschnitt

Knauf Insulation Feuerschutz
Dämmplatte DPF 40, 30 kgfm3

Horizontaischnitt

Knauf Profil
Knauf Platten

Elektro-Dose
.

LC)!

Al

Knauf Platten

Ständerachsabstand

Dämmplatte DPF 40, 30 kgIm

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstrukth
der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 nach DIN 41 02-2:1

ße in mm

Einbau von ELT-Dosen — Variante 2
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Knauf Profil 2

3x Blechschraube LN
je Seite

Knauf Profil

0W

cW

0W

0W

75

100

125

150

Überlappung -ü

75cm

100 cm

100 cm

lQQcm

.

.

Knauf Profil 1

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstrul
der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 nach DIN 4102-2:197

Profilverlängerungen

Anlage 7 zum

abP Nr.:
P-331 O/563/07-MPA BS

vom 13.03.2020
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30
.

30
4

Knauf Profil
Knauf UW-Profil als Wechsel
Knauf Platten

Schnellbauschraube

Knauf UW-Profil als Wechsel

Knauf Profil

Knauf Platte

— Schutzkappen nach
Montage aufsetzen

( y f

Abmessunq
(= lichter Durchgang)

Öffnungsmaß Beplarikung
(= Abmessung + 2x 6 mm)

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstrul
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 41O2-2:1977-O

Maße in mm

Anlage 8 zum

abP Nr.:
P-331 O/563/07-MPA BS

Revisionsöffnungsverschluss
vom 13.03.2020
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Knauf Profil

Maße n mm

Knauf UW-Profil

a 1

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstruktion
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 41 02-2:1977-09

Unterkonstruktion für Revisionsöffnungsverschluss

Anlage 9 zum

abP Nr.:
P-3310/563/07-MPA BS

vom 13.03.2020
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• Vertikaischnitt

Knauf Profil

Stoßhinterlegung

12,5: 50 12,5
75

Knauf Fugenspachtel

Schnellbauschrauben TN 3,5 x 25,
a250mm

Knauf Platte

• Ansicht - Unterkonstruktion

• Ansicht - Unterkonstruktion und Beplankung

• Horizontaischnitt Unterkonstruktlon

Schnellbauschraube TN 3,5 x 25,
aS25Omm

Knauf Profil
Stoßhinteegung

Knauf Platte

IZI? 111_______________________

Stolhinterlegung Knauf Profil

Maße in mm

Nichttragende, raumabschließende Wandkonsl
der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 nach DIN 4102-2:

Stoßhinterlegung bei Wandkonstruktionen ohne innere Dämmur

10 zum

abP Nr.:
310/563/07-MPA BS

vom 13.03.2020
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• Gassystem GX 3

Untergrund Bezeichnung

Normalbeton Gasnagel X-C ... G3 MX

Höherfester Beton Gasnagel X-P.. G3 MX

Weicher Beton, Gasnagel X-C ... G3 MX
verputzer Beton

Länge Schaftlänge unter dem Nagelkopf

Abmessungen der X-P G3 und X-C G3 Setzbolzen (Nägel)

X-P G3 MX X-C G3 MX

X-P...MX

X-P...MX

X-P,.,MX

X-P...MX

Höherfester Beton

Weicher Beton,
verputzer Beton

Länge Schaftlänge unter dem Nagelkopf

Abmessungen der X-P Setzbolzen (Nägel)

X-PMX

Mindest.Länge* Schaft 0
[mm] [mm]

22 J4.0

27 4.0

22 4.0

27 4.0

Mindest.Länge* Schaft 0 Setzgerät
[mm] [mm]

20 3.0 GX3

17 3.0

20

°I O‘lF 03
---•-____

iI_ Ls
L

Gehärteter C-Stahl (Rockwellhärte 56.5 HRC),
verzinkt5-l3pm

Nominelle Mindesteintreibtiefe: 12 mm

• DX System:

Untergrund Bezeichnung

Normalbeton

Gehärteter C-Stahl (Rockwellhärte 57.5 HRC),
verzinkt2-lOpm

Setzgerät

DX 460 MX,
DX 5 MX,
DX351 MX

X-P P8

Materialdaten:
Gehärteter C-Stahl (Rockwellhärte 59 HRC), verzinkt 5 - 20 jm

Nominelle Mindesteintreibtiefe: 12 mm

°rEJz
24., L

L

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstrutiö
der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 nach DIN 41O2-29i7-O9

Hilti-Nägel - Befestigungen an StahIbetonkonstruktionen\.p

Maße in mm

age 11 zum

abP Nr.:
O/563/07-MPA BS

i13.03.2020
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[ifestiun9sunterrund

Stahlbeton

*Länge = Schaftlänge unter dem Nagelkopf

Für alle Systeme gilt:

— Achsabstände für Trockenbauprofile: 300 mm

— Randabstände, minimale Bauteildicken und weitere Details sind
dem Hilti-Handbuch für Direktbefestigung zu entnehmen

— Nominelle Mindesteintreibetiefe (12 mm bzw. 14 mm):
— siehe Fußnote unterhalb der jeweiligen Tabelle

[1iversalnagel:
X-U_MX

Gasnagel:
X-GHP 16/18/20/24

Nominelle Mindesteintreibtiefe: 14 mm

Betonnagel:
X-C_MX

cO

X-GN 20/27/32

fr
L —

L

Maße in mm

Höherfester Beton

Weicher Beton oder
verputzer Beton

Bezeichnung MindestLänge* Schaft 0 Setzgerät
[mm] : [mm]

Gasnagel X-GN MX 20 3 GX 120

Betonnagel X-C MX 27 3.5 DX 460 MX,
DX351MX

Universalnagel X-U MX 27 4 DX 460 MX,
DX351MX

Gasnagel X-GHP MX 18 3 GX 120

Universalnagel X-U MX 27 4 DX 460 MX,

[Gasnagel X-GN MX 27 3 GX 120

Betonnagel X-C MX 27 3.5 DX 460 MX,
DX351 MX

Nichttragende, raumabschließende Wandkonstiktin
der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 nach DIN 4102-2Ni97J-09‘

Hilti-Nagel - Befestigungen an Stahlbetonkonstruktionen

AnIage 12 zum

abPNr.:
4-331 0/563/07-MPA BS

vom 13.03.2020
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Nagelgerät Hilti GX 3 Magazinierte Nägel

X-CG3

•i r 1 1

Längensortiment:
X-C 20 G3 MX, X-C 27 G3 MX, X-C 32 G3 MX

X..P G3

;

Längensortiment:
X-P 17 G3 MX, X-P20 G3 MX, X-P24 G3 MX

Bolzensetzgerät (Nagelgerät) Hilti DX 5 MX

Hinweis:
1. Mit dem DX 5 MX werden auch X-U MX Nägel gesetzt.
2. X-P MX Nägel werden auch mit dem DC 460-MX gesetzt.

Hinweis:
1 Mit dem DX 5 F8 werden auch X-U P8 Nägel gesetzt.
2. X-P P8 Nägel werden auch mit dem DC 460-F8 gesetzt.

Magazinierte Setzbolzen (Nägel)

X-PMX

;j • ..

iii UI Ui III UI 1» UI UI UI
Längensortiment:
X-P 22 MX, X-P 27 MX, X-P 34 MX, X-P 40 MX,
X-P 47 MX, X-P 52 MX, X-P 57 MX, X-P 62 MX,
X-P 72 MX

Einzelne Setzbolzen (Nägel)

X-P P8

Längensortiment:
X-P 22 P8, X-P 27 P8, X-P 34 P8, X-P 40 P8,
X-P 47 P8, X-P 52 P8, X-P 57 P8, X-P 62 P8,
X-P72P8

Maße in mm

GX 120 nicht dargestellt

1

1
.DX 460 MX / DX 351 MX

nicht dargestellt

Bolzensetzgerät (Nagelgerät) Hilti DX 5 F8

\
Nichttragende, raumabschließende Wandkonstrukti9n

der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 nach DIN 41 02-2:1

Jknlage 13 zum

abPNr.:
P-331 0/563!07-MPA BS

Hilti-Nägel - Befestigungen an Stahlbetonkonstruktionen
vom 13.03.2020
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VI

c‘.J
Al —

VI

Id

c
Vi

Al

rr

II

-‚

II

a 40

Schnellbauschraube TN 3,5x55, a 250 mm
‘„—

Befestigungsmittel gemäß 2.3.5.1, a 1000 mm

“—UW5O/40/06
CW 50/50/06
12,5 mm Knauf Feuerschutzplatte

- = Dämmung aus Glaswolle d 40 mm; 10 kglm3

— Knauf Fugenspachtel

Befestigungsmittel gemäß 2.3.5.1, a 1000 mm

50

Nichttragende, raumabschließende WandkonstruI
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 41 02-2:1977-09

MaBe in mm

Anlage 14 zum

abP Nr.:
P-331 0/563107-MPA BS

Gleitender Deckenanschluss
vom 13.03.2020
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 Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277  
 www.knauf.de, E-Mail: zentrale@knauf.de, Sitz: Iphofen, Registergericht: Würzburg HRA 2754 
 HypoVereinsbank, Würzburg, BLZ 790 200 76, Kto.-Nr. 149 9041, IBAN: DE 09 7902 0076 0001 4990 41, SWIFT-BIC: HYVEDEMM455 
 Deutsche Bank AG, Würzburg, BLZ 790 700 16, Kto.-Nr. 305 508 00, IBAN: DE 57 7907 0016 0030 5508 00, SWIFT-BIC: DEUTDEMM790 
  Commerzbank AG, Würzburg, BLZ 790 800 52, Kto.-Nr. 3 327 930 00, IBAN: DE 64 7908 0052 0322 7930 00, SWIFT-BIC: DRESDEFF791 

Iphofen, April 2020 
 
Abweichender Anwendungsbereich 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

die in unserer Dokumentation mit  gekennzeichneten Ausführungen sind über das zugehörige, 
aktuell gültige allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) Nr. P-3310/563/07-MPA BS (gültig 
bis 13.03.2025) nicht erfasst, werden durch Knauf aber als nicht wesentliche Abweichung hierzu 
beurteilt.  
Die dieser Beurteilung zu Grunde liegenden Dokumente (z.B. gutachterliche Stellungnahmen, 
technische Beurteilungen) sind nachfolgend aufgeführt:  
 

• GS 3.2/16-386-1-r1 
• GS 3.2/16-386-2-r1 
• DE-B-TB 20-024 
• DE-B-TB 20-025 

 
 
 
Da die Abgrenzung „wesentlich/nicht wesentlich“ nicht gesetzlich geregelt ist und daher von den 
zuständigen Bauaufsichtsbehörden uneinheitlich bewertet werden kann, empfehlen wir, dass das 
Vorliegen einer nicht wesentlichen Abweichung vor Bauausführung mit den für den Brandschutz 
verantwortlichen Personen und/oder Behörden abgestimmt wird. 
 
 
Knauf Gips KG 
Marktmanagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Stellungnahme basiert auf von uns nicht auf umfassende Vollständigkeit und Richtigkeit überprüften Angaben, so 
dass hinsichtlich unserer Haftung die Ziffern II Abs. 5, VIII, IX  und XIII unserer Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen gelten, die dieser  Stellungnahme zusätzlich zugrunde liegen, unter www.knauf.de/agb 
eingesehen werden können und die wir Ihnen bei Bedarf gern zusenden. 

 
Unsere Stellungnahme entbindet Sie im Einzelfall nicht von der Hinzuziehung der Bauaufsichtsbehörde sowie evtl. 
benötigter Sachverständigen, Fachingenieure etc. Wir unterstellen des Weiteren, dass Sie alle gesetzlichen und 
behördlichen Auflagen, ferner einschlägiger Normen und Vorschriften sowie unsere Vorgaben in unseren amtlichen 
Nachweisen und Systemblättern einschließlich unserer Verarbeitungsrichtlinien und -hinweise und dergleichen mehr, 
beachten. 
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Technische Beurteilung 
Brandschutz 
 

DE-B-TB-20 024 
 04.2020 

Revisionsklappe REVO BS30 Wand 12,5 
Revisionsklappe für Knauf Wandsysteme mit Brandschutz 

Beurteilung: DE-B-TB-20 024 

zu bauaufsichtlichem Nachweis: P-3310/563/07-MPA BS 

Systemnummer: E125a.de, W11.de 

Gegenstand der Beurteilung:  Revisionsklappen für Knauf Wandsysteme mit Brandschutz 

Grundlagen der Beurteilung:  P-3310/563/07-MPA BS 
 Knauf Gips KG, E125a.de Revisionsklappe REVO BS30 Wand 12,5 
 Knauf Gips KG, W11.de Knauf Metallständerwände 
 PB 210005452-PB-W30-05 

Seitenanzahl:  5 

Anlagen: - 

Ausstellungsdatum: 20.04.2020 

 
 

Unsere technische Beurteilung basiert auf von uns nicht auf umfassende Vollständigkeit und Richtigkeit überprüften Angaben, so dass hinsichtlich unserer 
Haftung die Ziffern II Abs. 5, VIII, IX  und XIII unserer Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten, die dieser  Stellungnahme zusätzlich 
zugrunde liegen, unter www.knauf.de/agb eingesehen werden können und die wir Ihnen bei Bedarf gern zusenden. 
Unsere technische Beurteilung entbindet Sie im Einzelfall nicht von der Hinzuziehung der Bauaufsichtsbehörde sowie evtl. benötigter Sachverständigen, 
Fachingenieure etc. Wir unterstellen des Weiteren, dass Sie alle gesetzlichen und behördlichen Auflagen, ferner einschlägiger Normen und Vorschriften sowie 
unsere Vorgaben in unseren amtlichen Nachweisen und Systemblättern einschließlich unserer Verarbeitungsrichtlinien und -hinweise und dergleichen mehr, 
beachten. 

G
M

S
 B

ad
 A

ib
lin

g

M
ar

ie
np

la
tz

 1

83
04

3 
B

ad
 A

ib
lin

g

A
D

O
 A

us
ba

u 
un

d 
M

on
ta

ge

R
os

en
he

im
er

 S
tr

. 8
7

83
10

1 
R

oh
rd

or
f

04
.1

2.
20

23

B
au

vo
rh

ab
en

B
au

un
te

rn
eh

m
er

D
at

um

http://www.knauf.de/agb


DE-B-TB-20 024 : 2020-04 
Revisionsklappe REVO BS30 Wand 12,5 Seite 2 von 4 

Inhalt 
1 Gegenstand der technischen Beurteilung 2 
2 Grundlagen und Basis der technischen Beurteilung 2 
3 Beschreibung der Konstruktion 2 
4 Technische Beurteilung 3 
5 Besondere Hinweise 4 

1 Gegenstand der technischen Beurteilung 
Der Gegenstand der technischen Beurteilung ist die Anwendung von Revisionsklappen REVO BS30 Wand 12,5, System E125a.de in Knauf 
Wandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 30 des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (im weiteren abP genannt) Nr. P-
3310/563/07-MPA BS gültig bis 12.03.2025. 

2 Grundlagen und Basis der technischen Beurteilung 
Als Grundlage für die technische Beurteilung werden folgende Unterlagen herangezogen: 

 Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3310/563/07-MPA BS, Nichttragende, 
raumabschließende Wandkonstruktion mit einer Metallständerunterkonstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten der 
Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 gemäß DIN 4102-2:1977-09 bei einseitiger Brandbeanspruchung entspr. Lfd. Nr. C 4.2 
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) Teil C4 – Fassung Januar 2019 Bauarten zur Errichtung von nichttragenden 
inneren Trennwänden, einschließlich Einbauten (Sanitäreinrichtungen), an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden 

 Knauf Gips KG, E125a.de Revisionsklappe REVO BS30 Wand 12,5 
 Knauf Gips KG, W11.de Knauf Metallständerwände  
 PB 210005452-PB-W30-05 

3 Beschreibung der Konstruktion 
In Knauf Wandkonstruktionen W11.de der Feuerwiderstandsklasse F 30 mit einer nichtbrennbaren oder ohne Dämmung sollen Revisionsklappen 
„REVO BS30 Wand 12,5“ mit lichten Öffnungen b x h von 200 mm x 200 mm bis 510 mm x 1200 mm eingebaut werden. 
Die Revisionsklappe besteht aus einem festen Aluminium-Außenrahmen und einem heraus schwenkbaren Aluminium-Innenrahmen, der als Klappe 
mit einer werkseitig eingebauten 12,5 mm dicken Knauf Feuerschutzplatte versehen ist. Beide Rahmen sind auf der Rückseite in den Ecken mit 
Flachstahlwinkeln verstärkt. Auf der Öffnungs- bzw. Verschlussseite sind die Winkel als Kombination aus Eckverbinder und Verschluss mit 
Halterungen für die Stahlfedern des Verschluss- und Aufdrückmechanismus ausgebildet. Auf der Scharnierseite sind die Winkel als Kombination aus 
Eckverbinder, Scharnier und Innendeckelzentrierung ausgebildet. Die Klappe wird durch dieses kombinierte Knauf-alutop Verschluss- und 
Scharniersystem in geschlossenem Zustand gehalten. 
Zwischen Außenrahmen und Innenrahmen befindet sich eine Lippendichtung. Zusätzlich kann die Revisionsklappe mit einem Profil- oder 
Rundzylinderschloss oder einer Vierkantverriegelung ausgerüstet sein. 
Zum Einbau der Revisionsklappen ist die Beplankung auszusparen. Zwischen den Ständern der Wandkonstruktion sind horizontal Knauf CW-Profile 
≥ 50/50/06 oder UW-Profile ≥ 50/40/06 anzuordnen, so dass umlaufend um die Revisionsklappe Knauf CW- bzw. Knauf UW-Profile vorhanden sind. 
Die Knauf Profile sind kraftschlüssig mit den Ständern der Wandkonstruktion zu verbinden. 
Die Befestigung der Revisionsklappen erfolgt mit Schrauben TN ≥ 3,5 x 35 durch die Beplankung der Wandkonstruktion in den Aluminium-
Außenrahmen im Abstand von ≤ 200 mm. Revisionsklappen dürfen nicht gegenüberliegend eingebaut werden. 
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Abbildung 1 REVO BS30 Wand 12,5 - Vertikalschnitt 

 

4 Technische Beurteilung 
Die Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten der Knauf Wandkonstruktion W111.de mit eingebauter Revisionsklappe wurde mit der Brandprüfung 
zum Prüfbericht Nr. 210005452-PB-W30-05 nachgewiesen. Die geprüfte Wandkonstruktion bestand aus einer Unterkonstruktion mit Knauf CW50- 
und UW50-Profilen, ohne eingebaute Dämmung und mit einer Beplankung aus 1 x 12,5 mm Knauf Feuerschutzplatten. Je Wandseite 
(feuerabgewandt und feuerzugewandt) waren zwei Revisionsklappen eingebaut. Die Abmessungen waren jeweils einmal b x h = 200 mm x 200 mm 
und einmal b x h = 510 mm x 1200 mm. 
Bei einseitiger Brandbeanspruchung wurden die Anforderungen der DIN EN 1364-1 bezüglich der Kriterien Raumabschluss „E“ und Wärmedämmung 
„I“ über einen Zeitraum von > 30 Minuten erfüllt. 
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5 Besondere Hinweise 
Diese technische Beurteilung ist auf Grundlage der in Abschnitt 2 angeführten Unterlagen erstellt worden. 

 

Diese technische Beurteilung gilt nur aus brandschutztechnischer Sicht. 

Aus den jeweiligen Landesbauordnungen bzw. Sonderbauvorschriften können sich weitere bauphysikalische Anforderungen ergeben, die nicht 
Gegenstand dieser technischen Beurteilung sind. 

 

Ein brandschutztechnisches Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser technischen Beurteilung. 

 

Diese technische Beurteilung wurde zur Abstimmung mit den für den Brandschutz verantwortlichen Personen und/oder zuständigen Behörden erstellt. 

 

 
Iphofen, den 20.04.2020 

Knauf Gips KG 
Forschung und Entwicklung Region Zentraleuropa 
Brandschutz 

 Knauf Gips KG 
Forschung und Entwicklung Region Zentraleuropa 
Brandschutz 

   

i. V. Dipl.-Ing. (FH) | M. Eng. J. Schaper  i.A. Dipl.-Ing. (FH) | M. Eng. Liesa K. Möller 
 

 

Alle Rechte vorbehalten.  
Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung  
der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. 
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Revisionsklappe REVO BS90 Wand 25 
Revisionsklappe für Knauf Wandsysteme mit Brandschutz 

Beurteilung: DE-B-TB-20 025 

zu bauaufsichtlichem Nachweis: P-3310/563/07-MPA BS 

Systemnummer: E125b.de, W11.de 

Gegenstand der Beurteilung:  Revisionsklappen für Knauf Wandsysteme mit Brandschutz 

Grundlagen der Beurteilung:  P-3310/563/07-MPA BS 
 Knauf Gips KG, E125b.de Revisionsklappe REVO BS90 Wand 25 
 Knauf Gips KG, W11.de Knauf Metallständerwände 
 PB 210005683-PB-W90-03 

Seitenanzahl:  5 

Anlagen: - 

Ausstellungsdatum: 20.04.2020 

 
 

Unsere technische Beurteilung basiert auf von uns nicht auf umfassende Vollständigkeit und Richtigkeit überprüften Angaben, so dass hinsichtlich unserer 
Haftung die Ziffern II Abs. 5, VIII, IX  und XIII unserer Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten, die dieser  Stellungnahme zusätzlich 
zugrunde liegen, unter www.knauf.de/agb eingesehen werden können und die wir Ihnen bei Bedarf gern zusenden. 
Unsere technische Beurteilung entbindet Sie im Einzelfall nicht von der Hinzuziehung der Bauaufsichtsbehörde sowie evtl. benötigter Sachverständigen, 
Fachingenieure etc. Wir unterstellen des Weiteren, dass Sie alle gesetzlichen und behördlichen Auflagen, ferner einschlägiger Normen und Vorschriften sowie 
unsere Vorgaben in unseren amtlichen Nachweisen und Systemblättern einschließlich unserer Verarbeitungsrichtlinien und -hinweise und dergleichen mehr, 
beachten. 
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Inhalt 
1 Gegenstand der technischen Beurteilung 2 
2 Grundlagen und Basis der technischen Beurteilung 2 
3 Beschreibung der Konstruktion 2 
4 Technische Beurteilung 3 
5 Besondere Hinweise 4 

1 Gegenstand der technischen Beurteilung 
Der Gegenstand der technischen Beurteilung ist die Anwendung von Revisionsklappen REVO BS90 Wand 25, System E125b.de in Knauf 
Wandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 90 des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (im weiteren abP genannt) Nr. P-
3310/563/07-MPA BS gültig bis 12.03.2025. 

2 Grundlagen und Basis der technischen Beurteilung 
Als Grundlage für die technische Beurteilung werden folgende Unterlagen herangezogen: 

 Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3310/563/07-MPA BS, Nichttragende, 
raumabschließende Wandkonstruktion mit einer Metallständerunterkonstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten der 
Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 gemäß DIN 4102-2:1977-09 bei einseitiger Brandbeanspruchung entspr. Lfd. Nr. C 4.2 
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) Teil C4 – Fassung Januar 2019 Bauarten zur Errichtung von nichttragenden 
inneren Trennwänden, einschließlich Einbauten (Sanitäreinrichtungen), an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden 

 Knauf Gips KG, E125b.de Revisionsklappe REVO BS90 Wand 25 
 Knauf Gips KG, W11.de Knauf Metallständerwände  
 PB 210005683-PB-W90-03 

3 Beschreibung der Konstruktion 
In Knauf Wandkonstruktionen W11.de der Feuerwiderstandsklasse F 90 mit einer nichtbrennbaren oder ohne Dämmung sollen Revisionsklappen 
„REVO BS90 Wand 25“ mit lichten Öffnungen b x h von 200 mm x 200 mm bis 600 mm x 1200 mm eingebaut werden. 
Die Revisionsklappe besteht aus einem festen Aluminium-Außenrahmen und einem heraus schwenkbaren Aluminium-Innenrahmen, der als Klappe 
mit zwei werkseitig eingebauten 12,5 mm dicken Knauf Feuerschutzplatten versehen ist. Beide Rahmen sind auf der Rückseite in den Ecken mit 
Flachstahlwinkeln verstärkt. Auf der Öffnungs- bzw. Verschlussseite sind die Winkel als Kombination aus Eckverbinder und Verschluss mit 
Halterungen für die Stahlfedern des Verschluss- und Aufdrückmechanismus ausgebildet. Auf der Scharnierseite sind die Winkel als Kombination aus 
Eckverbinder, Scharnier und Innendeckelzentrierung ausgebildet. Die Klappe wird durch dieses kombinierte Knauf-alutop Verschluss- und 
Scharniersystem in geschlossenem Zustand gehalten. 
Zwischen Außenrahmen und Innenrahmen befindet sich eine Lippendichtung. Zusätzlich kann die Revisionsklappe mit einem Profil- oder 
Rundzylinderschloss oder einer Vierkantverriegelung ausgerüstet sein. 
Zum Einbau der Revisionsklappen ist die Beplankung auszusparen. Zwischen den Ständern der Wandkonstruktion sind horizontal Knauf CW-Profile 
≥ 50/50/06 oder UW-Profile ≥ 50/40/06 anzuordnen, so dass umlaufend um die Revisionsklappe Knauf CW- bzw. Knauf UW-Profile vorhanden sind. 
Die Knauf Profile sind kraftschlüssig mit den Ständern der Wandkonstruktion zu verbinden. 
Die Befestigung der Revisionsklappen erfolgt mit Schrauben TN ≥ 3,5 x 35 durch die Beplankung der Wandkonstruktion in den Aluminium-
Außenrahmen im Abstand von ≤ 200 mm. Revisionsklappen dürfen nicht gegenüberliegend eingebaut werden. 
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Abbildung 1 REVO BS90 Wand 25 - Vertikalschnitt 

 

4 Technische Beurteilung 
Die Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten der Knauf Wandkonstruktion W112.de mit eingebauter Revisionsklappe wurde mit der Brandprüfung 
zum Prüfbericht Nr. 210005683-PB-W90-03 nachgewiesen. Die geprüfte Wandkonstruktion bestand aus einer Unterkonstruktion mit Knauf CW50- 
und UW50-Profilen, ohne eingebaute Dämmung und mit einer Beplankung aus 2 x 12,5 mm Knauf Feuerschutzplatten. Je Wandseite 
(feuerabgewandt und feuerzugewandt) waren zwei Revisionsklappen eingebaut. Die Abmessungen waren jeweils einmal b x h = 200 mm x 200 mm 
und einmal b x h = 600 mm x 1200 mm. 
Bei einseitiger Brandbeanspruchung wurden die Anforderungen der DIN EN 1364-1 bezüglich der Kriterien Raumabschluss „E“ und Wärmedämmung 
„I“ über einen Zeitraum von > 90 Minuten erfüllt. 
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5 Besondere Hinweise 
Diese technische Beurteilung ist auf Grundlage der in Abschnitt 2 angeführten Unterlagen erstellt worden. 

 

Diese technische Beurteilung gilt nur aus brandschutztechnischer Sicht. 

Aus den jeweiligen Landesbauordnungen bzw. Sonderbauvorschriften können sich weitere bauphysikalische Anforderungen ergeben, die nicht 
Gegenstand dieser technischen Beurteilung sind. 

 

Ein brandschutztechnisches Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser technischen Beurteilung. 

 

Diese technische Beurteilung wurde zur Abstimmung mit den für den Brandschutz verantwortlichen Personen und/oder zuständigen Behörden erstellt. 

 

 
Iphofen, den 20.04.2020 

Knauf Gips KG 
Forschung und Entwicklung Region Zentraleuropa 
Brandschutz 

 Knauf Gips KG 
Forschung und Entwicklung Region Zentraleuropa 
Brandschutz 

   

i. V. Dipl.-Ing. (FH) | M. Eng. J. Schaper  i.A. Dipl.-Ing. (FH) | M. Eng. Liesa K. Möller 
 

 

Alle Rechte vorbehalten.  
Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung  
der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. 
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